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BFH: Ertragsteuerrechtliche Organschaft – Anforderungen an die tatsächliche Durchführung ei-

nes Gewinnabführungsvertrags  

Im Urteil vom 05.11.2025 (I R 37/22) hatte der BFH zu entscheiden, welche Anforderungen an die 

tatsächliche Durchführung eines Gewinnabführungsvertrags (GAV) zu stellen sind.  

Im Streitfall schloss die Klägerin, eine GmbH, im Jahre 2002 als Organgesellschaft mit dem Einzel-

unternehmen ihres Alleingesellschafters X als Organträger einen GAV ab. Dort wurde u.a. verein-

bart, dass die jeweiligen Zahlungsverpflichtungen aus dem Vertrag mit der Feststellung des Jah-

resabschlusses fällig werden. In der Folge buchte die Klägerin in den Streitjahren 2009 bis 2011 

die an den Organträger abzuführenden Gewinne und die hierauf zu zahlenden Zinsen auf dem 

Verrechnungskonto 3510 ("Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter"). Gegenforderungen oder 

Pauschalzahlungen wurden auf diesem Konto aber nicht gebucht. Erst im Jahre 2017 vereinbarten 

die Klägerin und das X-Unternehmen die Aufrechnung des Verbindlichkeitskontos der Klägerin 

gegenüber dem X-Unternehmen aus der Organschaft mit dem Forderungskonto X-Unternehmen. 

Das Finanzamt kam nach einer Außenprüfung zu dem Ergebnis, dass mangels Durchführung des 

GAV weder eine körperschaft- noch eine gewerbesteuerrechtliche Organschaft anzuerkennen sei. 

Zwar sei die Verbuchung auf einem laufenden Verrechnungskonto grundsätzlich zulässig. Im 

Streitfall seien auf dem Konto 3510 aber weder Gegenforderungen noch Pauschalzahlungen ver-

bucht worden. Im Ergebnis fehle es sowohl an einer ordnungsmäßigen Verbuchung der aus dem 

GAV resultierenden Forderungen und Schulden als auch an der tatsächlichen Abführung des Ge-

winns innerhalb einer angemessenen Frist.  

Die hiergegen gerichtete Klage wies das FG Köln mit Urteil vom 21.06.2022 (10 K 1406/18) als 

unbegründet ab. Der GAV sei nicht tatsächlich durchgeführt worden, da die Klägerin ihre Ver-

pflichtung zur Abführung des Gewinns nicht innerhalb einer angemessenen Zeit nach Fälligkeit 

erfüllt habe. Die bloße Verbuchung auf dem Verrechnungskonto 3510 genüge nicht, da es 

dadurch noch nicht zu einem Ausgleich gekommen sei. 

Nunmehr hat der BFH das Urteil der Vorinstanz bestätigt. Zu Recht habe das Finanzgericht ent-

schieden, dass der GAV zwischen der Klägerin als Organgesellschaft und dem X-Unternehmen als 

Organträger für die Streitjahre nicht tatsächlich durchgeführt worden ist (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 

Satz 1 KStG). Die geforderte Durchführung des GAV beziehe sich nach der Rechtsprechung des I. 

Senats des BFH nicht nur auf die Erfüllung aller aus dem GAV resultierenden Forderungen und 

Verbindlichkeiten, sondern setze zusätzlich voraus, dass diese Forderungen und Verbindlichkeiten 

in den Jahresabschlüssen gebucht würden.  

Für die Voraussetzung der Buchung und Bilanzierung der aus dem GAV resultierenden Ansprüche 

(bilanzielle Komponente der Durchführung des GAV) reiche es im Streitfall aus, dass die Verbind-

lichkeiten der Klägerin zur Abführung der in den Streitjahren erzielten Gewinne auf dem Konto 

3510 gebucht und kumuliert – einschließlich der darauf anfallenden Zinsen – unter dem Bilanzpos-

ten "Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter" ausgewiesen worden seien. Ein Einzelausweis der 

jeweiligen Gewinnabführungsverpflichtungen sei nicht erforderlich. 

Strittig und bislang höchstrichterlich noch nicht entschieden sei aber, unter welchen zeitlichen 

Voraussetzungen die Ansprüche aus dem GAV tatsächlich zu erfüllen sind. Die in der Literatur ver-

tretenen Auffassungen reichten von der Ansicht, dass die Ansprüche grundsätzlich sofort nach 

Fälligkeit, jedenfalls aber nur mit geringer Verspätung zu erfüllen seien, bis hin zur Auffassung, 

dass – mangels gesetzlicher Regelung – eine Erfüllung der Ansprüche zum Zeitpunkt der Beendi-

gung der Organschaft beziehungsweise innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Beendi-

gung der Organschaft ausreiche. 
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Der Senat schließt sich diesbezüglich jedoch einer dritten Auffassung an, welche für eine tatsäch-

liche Durchführung des GAV eine zeitnahe – aber keine sofortige – Erfüllung der hieraus resultie-

renden (und zivilrechtlich fälligen) Ansprüche fordert. Dies sei grundsätzlich dann gegeben, wenn 

eine Erfüllung innerhalb von zwölf Monaten nach Fälligkeit vorgenommen werde. Bereits aus dem 

Wortlaut der Norm des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG ergebe sich, dass eine Erfüllung erst 

nach Beendigung der Organschaft nicht zur Durchführung des GAV genügen kann. Denn dort 

werde geregelt, dass der GAV "während" der gesamten Geltungsdauer – und nicht erst zu deren 

Ende – durchzuführen sei. 

Im Streitfall war dieses Zeitfenster zur Erfüllung unzweifelhaft deutlich überschritten und der GAV 

damit aus Sicht des BFH nicht tatsächlich durchgeführt. Zwar könne die Buchung auf einem Ver-

rechnungskonto grundsätzlich geeignet sein, eine erforderliche Erfüllung der Ansprüche herbeizu-

führen. Das Finanzgericht habe allerdings für den BFH bindend festgestellt, dass auf dem Konto 

3510 nur die Ansprüche auf Gewinnabführung und Zinsen gebucht worden seien. Dagegen sei 

keine Buchung von Gegenforderungen oder Pauschalzahlungen erfolgt. Insbesondere sei es auch 

nicht zu einem regelmäßigen Rechnungsabschluss gekommen, wie er in § 355 HGB für Kontokor-

rentkonten vorgesehen ist, was zivilrechtlich Voraussetzung für das Erlöschen der dort eingestell-

ten Forderungen und Verbindlichkeiten gewesen wäre. Daraus folge, dass im Streitfall allenfalls 

ein "unechtes" Verrechnungskonto vorgelegen habe, auf dem die Ansprüche aus dem GAV kumu-

liert gebucht worden seien. Diese kumulierten Ansprüche seien weder ausgeglichen noch durch 

einen Rechnungsabschluss in ein abstraktes Schuldanerkenntnis oder in ein Darlehen überführt 

worden.  

Hinweis: Das FG Hamburg hat in einem Urteil vom 30.06.2022 (6 K 182/20, rkr.) eine Erfüllung 

durch Umwandlung eines Gewinnabführungs- oder Verlustübernahmeanspruchs in ein Darlehen 

(Novation) als zulässig angesehen. Ein solches Darlehen müsse nicht fremdüblich vereinbart sein, 

der Darlehensanspruch müsse aber werthaltig sein, damit der Ergebnisabführungsvertrag durch-

geführt wird. 

 

BFH: Ausübung des Vorsteuerabzugs 

Mit Urteil vom 11.02.2026 hatte das EuG entschieden, dass Steuerpflichtige das Recht auf den 

Vorsteuerabzug auch dann für den Erklärungszeitraum des Leistungsbezugs ausüben können sol-

len, wenn sie die dazugehörigen Rechnungen zwar nicht im Erklärungszeitraum, aber noch vor 

Abgabe der Steuererklärung erhalten haben (vgl. TAX WEEKLY # 05/2026). Die Aussagen des 

EuG lösen bereits kurz nach der Urteilsverkündung weitreichende Reaktionen aus. 

Für die deutsche Rechtsanwendungspraxis gilt es den weiteren Umgang der Finanzverwaltung 

und der Rechtsprechung mit diesem Urteil abzuwarten. Der BFH hat sogar schon mit einem Be-

schluss vom 26.02.2026 (V B 11/25) über eine Nichtzulassungsbeschwerde die Revision in einem 

anderen Klageverfahren zugelassen und dies insbesondere mit dem Verweis auf das obige EuG-

Urteil begründet. Im Revisionsverfahren selbst, wird es dann um die Frage gehen, ob (in den 

Streitjahren 2007 und 2008) Vorsteuerbeträge bereits für den Besteuerungszeitraum des Leis-

tungsbezugs geltend gemacht werden können, obwohl die im Besteuerungszeitraums zugegan-

gene Rechnung nicht über die erforderlichen Angaben nach § 14 Abs. 4 UStG verfügte. Im Streit-

fall besteht die Besonderheit, dass auch eine für den Vorsteuerabzug zurückwirkende Rechnungs-

berichtigung nicht möglich war.  
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Zudem hat am 04.03.2026 der Erste Generalanwalt des EuGH eine Überprüfung des EuG-Urteils 

veranlasst (C-167/26 RX). Begründet eine Entscheidung des EuG nach Auffassung des Ersten Ge-

neralanwalts die ernste Gefahr einer Beeinträchtigung der Einheit oder der Kohärenz des Unions-

rechts, kann dieser dem EuGH vorschlagen, die Entscheidung des EuG zu überprüfen, vgl. Art. 62 

der Satzung des EuGH. Wird ein Überprüfungsverfahren durch den EuGH eröffnet, findet ein Eil-

verfahren zur Klärung der Rechtsfragen statt. Im Fall der Eröffnung eines Überprüfungsverfahrens 

werden die Aussagen des EuG, die Gegenstand der Überprüfung sind, am Ende dieses Verfahrens 

wirksam, es sei denn, dass der EuGH zu einem anderen rechtlichen Ergebnis gelangt. Stellt der 

EuGH fest, dass die Entscheidung des EuG die Einheit oder die Kohärenz des Unionsrechts beein-

trächtigt, so ersetzen die Aussagen des EuGH, die vorherigen Aussagen des EuG, vgl. Art. 62b der 

Satzung des EuGH. Die Entscheidung des EuG im Verfahren T-689/24 entfaltet daher zum jetzigen 

Zeitpunkt keine Wirksamkeit. 

 

BFH: Ratenweise Erfüllung einer Abfindung für einen lebzeitigen Pflichtteilsverzicht unterliegt 

nicht der Einkommensteuer 

Der BFH hat mit Urteil vom 20.01.2026 (VIII R 6/23) entschieden, dass Abfindungen, die für einen 

lebzeitigen Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsverzicht gezahlt werden, nicht der Einkommens-

teuer unterliegen. Die Zahlungen stellen kein erzieltes Einkommen dar, auch wenn sie in Raten ge-

leistet werden. Der BFH hat damit seine frühere Rechtsprechung zur fehlenden Einkommensteuer-

barkeit solcher Abfindungen in Form von Einmalzahlungen und wiederkehrenden Leistungen be-

stätigt. 

Im Streitfall übertrugen die Eltern der Klägerin auf der Grundlage notarieller Übergabeverträge im 

Jahr 2002 und im Juli 2014 auf den Bruder der Klägerin Mitunternehmeranteile, GmbH-Anteile und 

ihre Miteigentumsanteile an einem Betriebsgrundstück. Der Bruder verpflichtete sich im Überga-

bevertrag vom Juli 2014 gegenüber den Eltern, der Klägerin ein Gleichstellungsgeld zu zahlen. 

Das Gleichstellungsgeld war in zwei Raten fällig (Teilbetrag 1 am 30.12.2014 und Teilbetrag 2 am 

30.12.2015), ohne dass ein Zins zu entrichten war. Die Klägerin verzichtete im notariellen Überga-

bevertrag gegenüber den Eltern für das im Jahr 2002 und im Jahr 2014 an den Bruder übertragene 

Vermögen auf ihre Pflichtteils- und Pflichteilsergänzungsansprüche. Die Eltern traten ihre Forde-

rung gegen den Bruder der Klägerin auf Zahlung des Gleichstellungsgeldes an die Klägerin ab, 

ohne für deren Erfüllung einzustehen. Finanzamt und Finanzgericht nahmen an, dass die der Klä-

gerin im Streitjahr 2015 zugeflossene zweite Teilzahlung wegen der Unverzinslichkeit der Forde-

rung und deren Laufzeit von mehr als zwölf Monaten bis zur Fälligkeit am 30.12.2015 gemäß § 12 

Abs. 3 BewG in einen Tilgungs- und einen Zinsanteil aufzuteilen sei. In Höhe der Differenz zwi-

schen dem Tilgungsanteil und dem Nennbetrag der zweiten Teilzahlung habe die Klägerin gemäß 

§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG in der im Streitjahr 2015 anzuwendenden Fassung steuerpflichtige Kapital-

erträge erzielt. 

Dem trat der BFH entgegen und verneinte die Einkommensteuerbarkeit der gesamten Abfin-

dungszahlung. Rechtsgrund für den Erhalt auch der zweiten Teilzahlung ist allein der seitens der 

Klägerin gegenüber den Eltern erklärte lebzeitige Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsverzicht. 

Abfindungen für einen lebzeitigen Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsverzicht führen, auch 

wenn sie in unter § 12 Abs. 3 BewG fallenden Raten geleistet werde, nicht zu erzieltem Einkom-

men im Sinne des § 2 Abs. 1 EStG. Denn die Abfindung wurde der Klägerin außerhalb eines Leis-

tungsaustausches unentgeltlich zugewendet und ist deshalb der Auszahlung eines durch einen 
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Erbgang erworbenen Vermögensrechtes (zum Beispiel Erb- oder Pflichtteil, Vermächtnis) gleich-

zustellen. Solche Zahlungen können lediglich gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 5 ErbStG der Schenkungsteuer 

unterliegen. 

Die Entscheidung des BFH schafft Rechtssicherheit für Eltern, die im Rahmen der vorweggenom-

menen Erbfolge zu Lebzeiten Pflichtteilsverzichte mit Abfindungsregelungen mit ihren Kindern 

vereinbaren. Sie klärt, dass solche Abfindungszahlungen nicht als Kapitalerträge oder sonstige 

Einkünfte versteuert werden müssen. 
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Alle am 12.03.2026 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I B 17/24 17.12.2025 
VGA: Anscheinsbeweis für Privatnutzung eines betrieblichen 

Pkw 

I R 37/22 05.11.2025 
Ertragsteuerrechtliche Organschaft - Anforderungen an die 

tatsächliche Durchführung eines Gewinnabführungsvertrags 

V R 10/23 20.11.2025 Umsatzsteuer und Transfergesellschaft 

V R 23/23 20.11.2025 Zur formellen Satzungsmäßigkeit 

V R 10/24 20.11.2025 
Zu den Anforderungen an die satzungsmäßige Vermögens-

bindung 

V R 36/23 06.11.2025 Auslagerung des Spielbetriebs durch einen Sportverein 

VIII R 39/23 20.01.2026 

Zum Inhalt der Bescheinigung nach § 27 Abs. 3 Satz 1 KStG 

bei Übernahme einer dauerdefizitären Tätigkeit für die Trä-

gerkörperschaft durch einen BgA 

VIII R 6/23 20.01.2026 
Ratenweise Erfüllung einer Abfindung für einen lebzeitigen 

Pflichtteilsverzicht 

 

Alle am 12.03.2026 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IV B 31/25 25.02.2026 
Zur erweiterten Kürzung in den Fällen einer Betriebsaufspal-

tung 

IX R 9/24 04.12.2025 
Vorzeitige Rückübertragung eines Erbbaurechts gegen Ent-

schädigung 

V B 11/25 26.02.2026 Zur Ausübung des Vorsteuerabzugs 

V B 64/24 12.02.2026 Zur vorschriftsmäßigen Besetzung eines Gerichts 

VI R 2/24 19.11.2025 
Festsetzung von Verspätungszuschlägen zur Einkommens-

teuer für 2018 und 2019 

VI R 4/24 19.11.2025 
Erhebung von pauschaler Lohnsteuer durch Haftungsbe-

scheid 

VI R 5/24 19.11.2025 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 

19.11.2025 - VI R 4/24: Erhebung von pauschaler Lohn-

steuer durch Haftungsbescheid 

 

Alle bis zum 13.03.2026 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort       

III C 3 - S 7117-

e/00003/005/058 
03.03.2026 

Fahrzeugüberlassung an Arbeitnehmer zu privaten 

Zwecken als tauschähnlicher Umsatz 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610041/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610042/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610043/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610045/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610044/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610046/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610048/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610047/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650040/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650045/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650044/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650041/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650043/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650046/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650042/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2026-03-03-fahrzeuguerberlassung-an-AN.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2026-03-03-fahrzeuguerberlassung-an-AN.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Urteil vom 05. November 2025, I R 37/22
Ertragsteuerrechtliche Organschaft - Anforderungen an die tatsächliche Durchführung eines Gewinnabführungsvertrags


ECLI:DE:BFH:2025:U.051125.IR37.22.0


BFH I. Senat


KStG § 14 Abs 1 S 1 Nr 3 S 1, KStG § 17 S 1, GewStG § 2 Abs 2 S 2, HGB § 355 Abs 2, KStG VZ 2009 , KStG VZ 2010 ,
KStG VZ 2011 , GewStG VZ 2009 , GewStG VZ 2010 , GewStG VZ 2011


vorgehend FG Köln, 21. Juni 2022, Az: 10 K 1406/18


Leitsätze


1. Die tatsächliche Durchführung des Gewinnabführungsvertrags nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 des
Körperschaftsteuergesetzes bezieht sich nicht nur auf die Erfüllung der aus dem Gewinnabführungsvertrag
resultierenden Forderungen und Verbindlichkeiten, sondern setzt zusätzlich voraus, dass diese Forderungen und
Verbindlichkeiten in den Jahresabschlüssen gebucht werden (Bestätigung des Urteils des Bundesfinanzhofs vom
02.11.2022 - I R 37/19, BFHE 278, 480, BStBl II 2023, 409).


2. Die tatsächliche Durchführung des Gewinnabführungsvertrags erfordert eine zeitnahe Erfüllung der hieraus
resultierenden (und zivilrechtlich fälligen) Ansprüche. Grundsätzlich genügt hierfür eine Erfüllung innerhalb von zwölf
Monaten nach Fälligkeit.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 21.06.2022 - 10 K 1406/18 wird als unbegründet
zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Beteiligten streiten über die tatsächliche Durchführung eines Gewinnabführungsvertrags (GAV) und das
Bestehen einer körperschaft- und gewerbesteuerrechtlichen Organschaft in den Jahren 2009 bis 2011 (Streitjahre).


1


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine GmbH, schloss am xx.xx.2002 als Organgesellschaft mit dem
Einzelunternehmen ihres Alleingesellschafters X als Organträger einen GAV, der erstmals zum Ablauf des
31.12.2007 unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden durfte. Nach § 3 des GAV
wurden die jeweiligen Zahlungsverpflichtungen aus dem Vertrag mit der Feststellung des Jahresabschlusses fällig.
Die Gesellschafterversammlung der Klägerin stimmte dem GAV am xx.xx.2003 zu. Die Eintragung in das
Handelsregister erfolgte am xx.xx.2003. In der Folge verbuchte die Klägerin die an den Organträger abzuführenden
Gewinne auf dem Konto 3510 ("Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter"). Dies galt auch für die in den Streitjahren
erzielten Gewinne der Klägerin. Neben den Gewinnabführungen (und den vom Organträger zu übernehmenden
Verlusten) wurden auf dem Konto 3510 nur noch die hierauf zu zahlenden Zinsen verbucht. Gegenforderungen oder
Pauschalzahlungen wurden dagegen nicht auf diesem Konto verbucht.


2


Am 11.12.2014 zahlte die Klägerin im Namen von X … € und … € an die Z-KG. Die Zahlungen wurden zunächst auf
dem Konto 3512 verbucht und zum Jahresabschluss auf das Konto 1307 umgebucht, beides private
Verrechnungskonten des X. In der Buchführung 2015 stellte die Klägerin die Vorgänge als Tilgung betrieblicher
Schulden des X-Unternehmens, dem Einzelunternehmen des X und Organträger, dar. Ungeachtet dessen blieb der
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Entscheidungsgründe


II.


Ausweis der Verbindlichkeiten des X-Unternehmens in der Aufstellung der Darlehen der Z-KG zum 31.12.2018
unverändert.


Am 18.12.2017 vereinbarten die Klägerin und das X-Unternehmen die Aufrechnung des Verbindlichkeitskontos der
Klägerin gegenüber dem X-Unternehmen aus der Organschaft mit dem Forderungskonto X-Unternehmen.


4


Eine Außenprüfung kam unter anderem zu dem Ergebnis, dass mangels Durchführung des GAV weder eine
körperschaft- noch eine gewerbesteuerrechtliche Organschaft anzuerkennen sei. Zwar sei die Verbuchung auf einem
laufenden Verrechnungskonto grundsätzlich zulässig. Im Streitfall seien auf dem Konto 3510 aber weder
Gegenforderungen noch Pauschalzahlungen verbucht worden. Im Ergebnis fehle es sowohl an einer
ordnungsmäßigen Verbuchung der aus dem GAV resultierenden Forderungen und Schulden als auch an der
tatsächlichen Abführung des Gewinns innerhalb einer angemessenen Frist.


5


Der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) folgte den Ergebnissen der Außenprüfung und erließ für die
Streitjahre entsprechend geänderte Körperschaftsteuerbescheide sowie erstmalige Bescheide über den
Gewerbesteuermessbetrag. Die Einsprüche der Klägerin blieben erfolglos.


6


Die hiergegen gerichtete Klage wies das Finanzgericht (FG) Köln mit Urteil vom 21.06.2022 - 10 K 1406/18
(Entscheidungen der Finanzgerichte 2022, 1940) als unbegründet ab. Der GAV sei nicht nach § 17 Satz 1 i.V.m. § 14
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes in der für die Streitjahre geltenden Fassung (KStG)
tatsächlich durchgeführt worden, da die Klägerin ihre Verpflichtung zur Abführung des Gewinns nicht innerhalb
einer angemessenen Zeit nach Fälligkeit erfüllt habe. Die bloße Verbuchung auf dem Verrechnungskonto 3510
genüge nicht, da es dadurch noch nicht zu einem Ausgleich gekommen sei. Die Aufrechnung im Jahr 2017 sei zu
spät. Im Übrigen sei es auch nicht zur Abführung des vollen Gewinns an den Organträger X-Unternehmen
gekommen, da die Klägerin im Wege des abgekürzten Zahlungswegs private Schulden des X gegenüber der Z-KG
beglichen habe.


7


Der Klägerin macht mit ihrer Revision die Verletzung materiellen Rechts geltend und beantragt, die
Vorentscheidung aufzuheben sowie die Bescheide über Körperschaftsteuer für die Jahre 2009 bis 2011 vom
06.03.2017 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 01.06.2018 dahin zu ändern, dass zwischen Herrn X als
Organträger und der Klägerin als Organgesellschaft eine Organschaft im Sinne des § 14 KStG vorliegt, und die
Bescheide über den Gewerbesteuermessbetrag für die Jahre 2009 bis 2011 vom 20.03.2017 in Gestalt der
Einspruchsentscheidung vom 01.06.2018 aufzuheben.


8


Das FA beantragt, die Revision zurückzuweisen.9


Die Revision der Klägerin ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung
‑‑FGO‑‑). Das FG hat die Klage zu Recht als unbegründet abgewiesen, da der GAV zwischen der Klägerin als
Organgesellschaft und dem X-Unternehmen als Organträger für die Streitjahre nicht tatsächlich durchgeführt
worden ist (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG).


10


1. Die Anerkennung einer körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft im Sinne des § 14 KStG setzt unter anderem
nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG voraus, dass ein Gewinnabführungsvertrag im Sinne des § 291 Abs. 1 des
Aktiengesetzes auf mindestens fünf Jahre abgeschlossen ist und während seiner gesamten Geltungsdauer
durchgeführt wird. Wenn der Gewinnabführungsvertrag ‑‑wie im Streitfall‑‑ von einer inländischen GmbH als
Organgesellschaft abgeschlossen worden ist, gelten diese Voraussetzungen nach § 17 Satz 1 KStG entsprechend.
Darüber hinaus verweist § 2 Abs. 2 Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes in der für die Streitjahre geltenden Fassung
für die Anerkennung einer gewerbesteuerrechtlichen Organschaft auf §§ 14, 17 KStG, sodass die Voraussetzungen
des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG auch hier Anwendung finden.


11


2. Nach der Rechtsprechung des Senats bezieht sich die in § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG geforderte
Durchführung des GAV nicht nur auf die Erfüllung aller aus dem GAV resultierenden Forderungen und
Verbindlichkeiten. Zusätzlich müssen diese Forderungen und Verbindlichkeiten auch in den Jahresabschlüssen
gebucht werden (Senatsurteil vom 02.11.2022 - I R 37/19, BFHE 278, 480, BStBl II 2023, 409). Hieran wird sowohl


12
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im Ergebnis als auch in der Begründung festgehalten (kritisch Oppel, Die Unternehmensbesteuerung ‑‑Ubg‑‑ 2023,
213, 216; Schneider/Müller, Deutsches Steuerrecht ‑‑DStR‑‑ 2023, 537, 541 f.).


a) Ausgangspunkt der Überlegungen war und ist das Erfordernis des Vollzugs der vertraglichen Vereinbarungen des
GAV, das heißt der zivilrechtlichen Vertragspflichten. Dies zeigt bereits der Hinweis auf das Senatsurteil vom
10.05.2017 - I R 51/15 (BFHE 258, 351, BStBl II 2018, 30) in den Gründen des Senatsurteils vom 02.11.2022 -
I R 37/19 (BFHE 278, 480, BStBl II 2023, 409). Die gesetzliche Vorgabe, dass der GAV während seiner gesamten
Geltungsdauer durchgeführt werden muss, bezieht sich somit in erster Linie auf die tatsächliche Erfüllung dieser
zivilrechtlichen Vertragspflichten. Dabei standen im Senatsurteil vom 02.11.2022 - I R 37/19 (BFHE 278, 480, BStBl
II 2023, 409) ‑‑ebenso wie im Streitfall‑‑ die Hauptpflichten zur Abführung des Gewinns beziehungsweise zur
Verlustübernahme im Mittelpunkt.


13


b) Der GAV muss aber auch tatsächlich "gelebt" werden. Dies stellt kein neues Tatbestandsmerkmal dar (so aber
Schneider in Pohl/Rode/Schneider, Handbuch der Organschaft, Rz 90 f.), sondern ist das Ergebnis einer Auslegung
der Tatbestandsvoraussetzungen des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG. Der Wortlaut "durchführen" ist ‑‑auch
wegen der zeitlichen Verknüpfung mit der gesamten Geltungsdauer des GAV‑‑ gerade nicht zwingend (nur) mit der
tatsächlichen Erfüllung von Forderungen und Verbindlichkeiten gleichzusetzen, sondern weiter im Sinne eines
tatsächlichen "Lebens" des GAV zu verstehen. Dies hat der Senat dahin konkretisiert, dass schon vor dem Zeitpunkt
der tatsächlichen Erfüllung objektiv erkennbar sein muss, dass die zivilrechtlichen Vertragspflichten anerkannt und
erfüllt werden. In der Folge ist zusätzlich zur tatsächlichen Erfüllung auch eine Buchung und Bilanzierung der aus
dem GAV resultierenden Forderungen und Verbindlichkeiten erforderlich.


14


Dieses Verständnis wird durch das gesetzgeberische Konzept gestützt, die Zurechnung von Einkommen zu einem
anderen Steuersubjekt im Wege der körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft nur unter den strengen, teilweise
formalen Voraussetzungen der §§ 14, 17 KStG zuzulassen. Auch wenn der Gesetzgeber die Organschaft als
unentbehrlichen Bestandteil des Konzernsteuerrechts bezeichnet (BTDrucks 7/1470, S. 347), wird daraus deutlich,
dass es sich hierbei um einen Ausnahmetatbestand zur Besteuerung nach dem Körperschaftsteuersubjektprinzip
handelt. Art und Umfang der Voraussetzungen sind maßgeblich von dem Ziel des Gesetzgebers getragen,
Manipulationen zu verhindern, insbesondere das willkürliche "An- und Abschalten" einer Organschaft. Vor diesem
Hintergrund ist es gerechtfertigt, die vom Gesetzgeber restriktiv gefassten Voraussetzungen nicht aufzuweichen,
sondern streng zu beachten und im Zweifel zu einem Auslegungsergebnis zu gelangen, das den vom Gesetzgeber
vorgesehenen Restriktionen für den Ausnahmetatbestand der Organschaft möglichst umfassend Geltung verschafft
(kritisch zu einer grundsätzlich "engen" Auslegung Valta in Micker/Pohl/Potthoff-Kowol [Herausgeber], Festschrift
75 Jahre Hochschule für Finanzen NRW, 2025, 191, 194 ff.; auch Schneider in Pohl/Rode/Schneider, Handbuch der
Organschaft, Rz 89 ff.)


15


c) Allerdings ist dem Senatsurteil vom 02.11.2022 - I R 37/19 (BFHE 278, 480, BStBl II 2023, 409) nicht zu
entnehmen, dass bereits fehlerhafte Angaben zur Organschaft in der Steuererklärung deren Anerkennung in Frage
stellen (so aber Walter in Bott/Walter, KStG, § 14 Rz 649; Herkens, Ubg 2023, 218, 219). Die Angaben in der
Steuererklärung waren dort lediglich insofern von Bedeutung, als zu klären war, ob eine fehlende Bilanzierung der
aus dem GAV resultierenden Ansprüche durch Angaben in der Steuererklärung ersetzt werden könnte.


16


3. Für die Voraussetzung der Buchung und Bilanzierung der aus dem GAV resultierenden Ansprüche reicht es im
Streitfall aus, dass die Verbindlichkeiten der Klägerin zur Abführung der in den Streitjahren erzielten Gewinne auf
dem Konto 3510 gebucht und kumuliert ‑‑einschließlich der darauf anfallenden Zinsen‑‑ unter dem Bilanzposten
"Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter" ausgewiesen worden sind. Ein Einzelausweis der jeweiligen
Gewinnabführungsverpflichtungen ist nicht erforderlich (vgl. auch Suchanek/Herbst in Pohl/Rode/Schneider,
Handbuch der Organschaft, Rz 1156), sofern aus den Kontennachweisen objektiv nachvollzogen werden kann, dass
die entsprechenden Verbindlichkeiten der Klägerin gegenüber dem Organträger X-Unternehmen gebucht und in der
Bilanz ausgewiesen sind. Dadurch wird hinreichend deutlich dokumentiert, dass der GAV auch tatsächlich umgesetzt
werden soll.


17


4. Letztlich kann die bilanzielle Komponente der Durchführung des GAV im Streitfall aber dahingestellt bleiben. Das
FG hat zu Recht entschieden, dass der GAV jedenfalls deshalb nicht im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1
KStG durchgeführt worden ist, weil die Ansprüche des X-Unternehmens auf Abführung der in den Streitjahren
erzielten Gewinne frühestens mehrere Jahre nach deren Fälligkeit ausgeglichen und damit nicht rechtzeitig erfüllt
worden sind.


18


a) Nach bisheriger Rechtsprechung des Senats müssen die nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung19
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ermittelten Gewinne tatsächlich durch Zahlung oder Verrechnung an den Organträger abgeführt werden.
"Verrechnung" ist in diesem Zusammenhang dahin zu verstehen, dass es sich um eine einer tatsächlichen Zahlung
gleich stehende Aufrechnung handeln muss; die reine Buchung der Forderung ohne Erfüllungswirkung ist dagegen
nicht ausreichend (Senatsurteil vom 02.11.2022 - I R 37/19, BFHE 278, 480, BStBl II 2023, 409, Rz 14, m.w.N.).


b) Unter welchen zeitlichen Voraussetzungen die Ansprüche aus dem GAV tatsächlich zu erfüllen sind, ist bisher
nicht höchstrichterlich geklärt. Die zeitlichen Angaben im Senatsurteil vom 02.11.2022 - I R 29/19 (BFHE 278, 469,
BStBl II 2023, 405), auf die teilweise verwiesen wird (vgl. Frotscher in Frotscher/Drüen, KStG/GewStG/UmwStG, § 14
KStG Rz 447a), bezogen sich lediglich darauf, dass es für das Erfordernis der Durchführung des GAV nicht auf die
Maßnahmen innerhalb des Zeitraums ankommt, für den die Anerkennung einer Organschaft in Frage steht, sondern
auf die für diesen Zeitraum erforderlichen Durchführungsmaßnahmen. Dagegen wurde keine Aussage getroffen, bis
zu welchem Zeitpunkt diese Maßnahmen abgeschlossen sein müssen.


20


aa) Zum Teil wird vertreten, dass eine Erfüllung der Ansprüche zum Zeitpunkt der Beendigung der Organschaft
beziehungsweise innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Beendigung der Organschaft ausreiche
(Dötsch/Pung in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, § 14 KStG Rz 549; Frotscher in Frotscher/Drüen,
KStG/GewStG/UmwStG, § 14 KStG Rz 447a; Brink in Schnitger/Fehrenbacher, KStG, 2. Aufl., § 14 Rz 482; Walter in
Bott/Walter, KStG, § 14 Rz 653; Rödder/Liekenbrock in Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl., § 14 Rz 321;
G. Wagner in Prinz/Witt, Steuerliche Organschaft, 3. Aufl., Rz 4.52; Suchanek/Herbst in Pohl/Rode/Schneider,
Handbuch der Organschaft, Rz 1168 ff.; Füger/Rieger/Schell, Deutsche Steuer-Zeitung 2015, 404, 411; Gänsler, Ubg
2014, 701, 704 f.; Stangl/Ritzer, Der Konzern 2012, 529, 531). Zur Begründung wird vor allem auf eine fehlende
gesetzliche Verankerung zeitlicher Restriktion hingewiesen.


21


Teilweise wird verlangt, dass die Ansprüche grundsätzlich sofort nach Fälligkeit, jedenfalls aber nur mit geringer
Verspätung zu erfüllen seien (Herkens in Prinz/Witt, Steuerliche Organschaft, 3. Aufl., Rz 8.126; vgl. auch Kolbe in
Herrmann/Heuer/Raupach ‑‑HHR‑‑, § 14 KStG Rz 203, der allerdings bei betrieblichen Gründen eine Ausnahme
zulässt; ähnlich auch Kilincsoy/Jochimsen-von Gfug, Ubg 2024, 517, 521 f.). Hierfür wird insbesondere auf die
Notwendigkeit einer vertragsmäßigen Tilgung fälliger Ansprüche hingewiesen.


22


Nach einer dritten Auffassung müssen die Ansprüche aus dem GAV innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach
Feststellung des Jahresabschlusses beziehungsweise nach Fälligkeit erfüllt werden. In der Regel wird hierfür auf
einen Zeitraum von 12 Monaten (Brandis/Heuermann/Rode, § 14 KStG Rz 138 f.; BeckOK KStG/Ebber, 25. Ed.
15.06.2025, KStG § 14 Rz 425; vgl. auch Müller in Mössner/Oellerich/Valta, Körperschaftsteuergesetz, 6. Aufl., § 14
Rz 537, allerdings mit Fristbeginn ab dem Ablauf des Bilanzstichtags), teilweise auch drei Monaten abgestellt
(Neumann in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 14 Rz 318c).


23


bb) Der Senat schließt sich ‑‑wie die Vorinstanz‑‑ der zuletzt genannten Auffassung an. Es genügt nicht, wenn die
Ansprüche aus dem GAV irgendwann oder spätestens nach Beendigung der Organschaft erfüllt werden. Vielmehr
erfordert das Tatbestandsmerkmal der Durchführung des GAV eine zeitnahe Erfüllung der hieraus resultierenden
(und zivilrechtlich fälligen) Ansprüche. Dabei hält der Senat grundsätzlich eine Erfüllung innerhalb von zwölf
Monaten nach Fälligkeit für ausreichend.


24


Dass eine Erfüllung erst nach Beendigung der Organschaft nicht zur Durchführung des GAV genügen kann, ergibt
sich bereits aus dem Wortlaut der Norm. Denn § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG verlangt, dass der GAV "während"
der gesamten Geltungsdauer ‑‑und nicht erst an deren Ende‑‑ durchzuführen ist (so auch Müller in
Mössner/Oellerich/Valta, Körperschaftsteuergesetz, 6. Aufl., § 14 Rz 537). Außerdem hätte eine entsprechende
Ausdehnung des zeitlichen Erfüllungsrahmens zur Folge, dass die Steuerpflichtigen die Organschaft unbegrenzt
rückwirkend zerstören könnten. Es bestünde somit nicht nur die Möglichkeit, innerhalb des Mindestzeitraums von
fünf Jahren zum Normalfall der getrennten Besteuerung der einzelnen Steuersubjekte zurückzukehren (vgl. hierzu
Senatsurteil vom 02.11.2022 - I R 29/19, BFHE 278, 469, BStBl II 2023, 405), sondern die weit darüber
hinausgehende Option, sich noch Jahrzehnte nach Abschluss des GAV durch ein Unterlassen der endgültigen
Tilgung der Ansprüche rückwirkend gegen eine Besteuerung als Organschaft zu entscheiden. Solch ein zeitlich
unbegrenztes Wahlrecht kann den gesetzlichen Vorschriften zur Organschaftsbesteuerung nicht entnommen
werden. Die Verknüpfung der Durchführung des GAV mit der zeitlichen Komponente "während" der gesamten
Geltungsdauer macht vielmehr deutlich, dass die fälligen Ansprüche aus dem GAV zeitnah zu erfüllen sind. Hierfür
ist grundsätzlich eine Frist von zwölf Monaten nach Fälligkeit als ausreichend anzusehen. Der nach § 355 Abs. 2 des
Handelsgesetzbuchs (HGB) bei Kontokorrentverhältnissen regelmäßig nach zwölf Monaten vorgesehene
Rechnungsabschluss zeigt, dass ein solcher Zeitrahmen angemessen ist.


25
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c) Im Streitfall ist es nicht schon durch die Buchung auf dem Konto 3510 zur Erfüllung der Ansprüche auf Abführung
der in den Streitjahren erzielten Gewinne gekommen.


26


Zwar hat das FG dieses Konto als "Verrechnungskonto" bezeichnet und die Buchung auf einem Verrechnungskonto
kann grundsätzlich geeignet sein, eine im Rahmen des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG erforderliche Erfüllung
der Ansprüche herbeizuführen (Dötsch/Pung in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, § 14 KStG
Rz 551; HHR/Kolbe, § 14 KStG Rz 204 "Verrechnung auf laufendem Konto"; Neumann in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 14
Rz 318b; Schneider/Müller, DStR 2023, 537, 540). Zugleich hat das FG allerdings für den Senat bindend festgestellt
(§ 118 Abs. 2 FGO), dass auf dem Konto 3510 nur die Ansprüche auf Gewinnabführung und Zinsen gebucht worden
sind. Dagegen ist keine Buchung von Gegenforderungen oder Pauschalzahlungen erfolgt. Insbesondere ist es auch
nicht zu einem regelmäßigen Rechnungsabschluss gekommen, wie er in § 355 HGB für Kontokorrentkonten
vorgesehen ist, was zivilrechtlich Voraussetzung für das Erlöschen der dort eingestellten Forderungen und
Verbindlichkeiten wäre (vgl. Urteil des Bundesgerichtshofs vom 02.11.1967 - II ZR 46/65, BGHZ 49, 24).


27


Daraus folgt, dass im Streitfall allenfalls ein "unechtes" Verrechnungskonto vorliegt, auf dem die Ansprüche aus
dem GAV kumuliert gebucht worden sind. Diese kumulierten Ansprüche sind weder ausgeglichen noch durch einen
Rechnungsabschluss in ein abstraktes Schuldanerkenntnis oder in ein Darlehen überführt worden. Darin liegt keine
dem § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG genügende Erfüllung.


28


d) Sofern es (erst) durch die Vereinbarung vom 18.12.2017 zu einer Aufrechnung gekommen ist, war dies verspätet
und konnte nicht mehr zu einer Durchführung des GAV führen. Die Tilgungsfrist von zwölf Monaten nach Fälligkeit
der Ansprüche auf Abführung der in den Streitjahren erzielten Gewinne war zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere
Jahre abgelaufen.


29


Entsprechendes gilt, sofern schon die Zahlung vom 11.12.2014 auf private Schulden des X oder die damit
zusammenhängenden Buchungsvorgänge im Jahr 2015 zu einer Aufrechnung geführt haben sollten. Auch zu diesem
Zeitpunkt war die Tilgungsfrist von zwölf Monaten nach Fälligkeit lange überschritten. Deshalb kann der Senat
insoweit von weiteren Ausführungen absehen.


30


e) Ob und inwieweit aus Gründen der Verhältnismäßigkeit geringfügige Unregelmäßigkeiten bei der
Vertragsdurchführung unschädlich sein können, braucht nicht abschließend entschieden zu werden (ebenso schon
Senatsurteil vom 02.11.2022 - I R 37/19, BFHE 278, 480, BStBl II 2023, 409, Rz 22, m.w.N. zum Stand der
Diskussion). Da die Klägerin die 12-Monatsfrist für die Erfüllung der Gewinnabführungsverpflichtungen in jedem
Fall weit überschritten hat, liegt keine nur geringfügige Unregelmäßigkeit vor.


31


Aus dem gleichen Grund braucht nicht abschließend entschieden zu werden, unter welchen Voraussetzungen ein
GAV durchgeführt wird, wenn es aufgrund besonderer Umstände zu Verzögerungen bei der Fälligkeit der Ansprüche
kommt (vgl. auch Senatsurteil vom 02.11.2022 - I R 29/19, BFHE 278, 469, BStBl II 2023, 405, zu einer etwaigen
Verpflichtung, eine vorläufige Bilanz aufzustellen).


32


5. Mangels Durchführung des GAV ist für die Streitjahre eine körperschaft- und gewerbesteuerrechtliche
Organschaft zwischen der Klägerin als Organgesellschaft und dem X-Unternehmen als Organträger nicht
anzuerkennen. Eine Rückwirkung auf davor liegende Veranlagungszeiträume scheidet aus, da die
Mindestvertragslaufzeit in den Streitjahren bereits abgelaufen war (Senatsurteil vom 02.11.2022 - I R 37/19, BFHE
278, 480, BStBl II 2023, 409, Rz 26).


33


6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.34
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Beschluss vom 26. Februar 2026, V B 11/25
Zur Ausübung des Vorsteuerabzugs


ECLI:DE:BFH:2026:B.260226.VB11.25.0


BFH V. Senat


UStG § 14 Abs 4 S 1 Nr 5, UStG § 15 Abs 1 S 1 Nr 1, UStG § 16 Abs 2 S 1, EGRL 112/2006 Art 167, EGRL 112/2006 Art
168 Buchst a, EGRL 112/2006 Art 178 Buchst a, EGRL 112/2006 Art 179 Abs 1, UStG VZ 2007 , UStG VZ 2008


vorgehend FG Köln, 15. November 2024, Az: 9 K 1892/22


Leitsätze


NV: Die Revision wird zur Klärung der Rechtsfrage zugelassen, ob ein nach § 16 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbarer Vorsteuerbetrag bereits für den Besteuerungszeitraum des Leistungsbezugs
vorliegt, wenn das während dieses Besteuerungszeitraums zugegangene Abrechnungsdokument nicht über die
erforderlichen Angaben verfügt, damit es als berichtigungsfähige Rechnung angesehen werden kann (Urteil des
Bundesfinanzhofs vom 20.10.2016 - V R 26/15, BFHE 255, 348, BStBl II 2020, 593, Leitsatz 2), und dem
Leistungsempfänger eine hierauf bezogene Berichtigung erst nach Ablauf des Voranmeldungs- und
Besteuerungszeitraums des Leistungsbezugs zugeht (vgl. Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union Senatex vom
15.09.2016 - C-518/14, EU:C:2016:691, und zuletzt Urteil des Gerichts der Europäischen Union Dyrektor Krajowej
Informacji Skarbowej vom 11.02.2026 - T-689/24, EU:T:2026:113).


Tenor


1. […]


2. Auf die Beschwerde der Klägerin wegen Nichtzulassung der Revision gegen das Urteil des Finanzgerichts Köln vom
15.11.2024 - 9 K 1892/22 wird die Revision zugelassen.


Gründe


Quelle: www.bundesfinanzhof.de


I. […]1


II. Die Revision wird zur Klärung der Rechtsfrage zugelassen, ob ein nach § 16 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 15 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 des Umsatzsteuergesetzes in der in den Streitjahren 2007 und 2008 geltenden Fassung abziehbarer
Vorsteuerbetrag bereits für den Besteuerungszeitraum des Leistungsbezugs vorliegt, wenn das während dieses
Besteuerungszeitraums zugegangene Abrechnungsdokument nicht über die erforderlichen Angaben verfügt, damit
es als berichtigungsfähige Rechnung angesehen werden kann (BFH-Urteil vom 20.10.2016 - V R 26/15, BFHE 255,
348, BStBl II 2020, 593, Leitsatz 2), und dem Leistungsempfänger eine hierauf bezogene Berichtigung erst nach
Ablauf des Voranmeldungs- und Besteuerungszeitraums des Leistungsbezugs zugeht (vgl. Urteil des Gerichtshofs
der Europäischen Union Senatex vom 15.09.2016 - C-518/14, EU:C:2016:691, und zuletzt Urteil des Gerichts der
Europäischen Union Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej vom 11.02.2026 - T-689/24, EU:T:2026:113).


2


III. Der Senat sieht von einer weiteren Darstellung des Sachverhalts und einer weiteren Begründung ab (§ 116 Abs. 5
Satz 2 der Finanzgerichtsordnung).


3
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Urteil vom 20. Januar 2026, VIII R 6/23
Ratenweise Erfüllung einer Abfindung für einen lebzeitigen Pflichtteilsverzicht


ECLI:DE:BFH:2026:U.200126.VIIIR6.23.0


BFH VIII. Senat


EStG § 20 Abs 1 Nr 7, EStG § 22 Nr 3, BGB § 328, BGB § 330 S 2, BGB § 2346 Abs 2, BewG § 12 Abs 3, BewG § 12 Abs 1,
ErbStG § 7 Abs 1 Nr 5, BGB § 2303, BGB § 2303ff, EStG VZ 2015


vorgehend Hessisches Finanzgericht , 20. Dezember 2022, Az: 5 K 1615/20


Leitsätze


Abfindungen, die für einen lebzeitigen Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsverzicht gezahlt werden, sind nicht
einkommensteuerbar, auch wenn sie in Raten geleistet werden.


Tenor


Auf die Revision der Kläger wird das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 20.12.2022 - 5 K 1615/20 aufgehoben.


Der Einkommensteuerbescheid für 2015 vom 14.03.2023, der Einkommensteuerbescheid für 2015 vom 05.12.2018 und
die Einspruchsentscheidung vom 20.11.2020 werden aufgehoben.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Beteiligten streiten noch darüber, ob die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) im Zusammenhang mit
einem Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsverzicht im Jahr 2015 (Streitjahr) steuerbare Einkünfte erzielt hat.


1


Die Kläger und Revisionskläger (Kläger) sind verheiratet und werden für das Streitjahr zur Einkommensteuer
zusammenveranlagt.


2


Mit notariellem Übergabe- und Schenkungsvertrag des Notars A mit Amtssitz in Z, UR-Nr. … vom 07.07.2014 (im
Folgenden: Übergabevertrag) übertrugen die Eltern der Klägerin, die Eheleute V und M ihre Anteile an der D-GbR,
der D-GmbH und das Betriebsgrundstück der D-GbR zum Großteil auf ihren Sohn S, den Bruder der Klägerin.


3


S hatte bereits im Jahr 2002 aufgrund einer ersten Übertragung im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge einen
Anteil an der D-GbR in Höhe von 20 %, Anteile an der D-GmbH in Höhe von 20 % und einen Miteigentumsanteil am
Betriebsgrundstück in Höhe von 20 % erhalten.


4


Die Klägerin hatte im Hinblick auf die im Jahr 2002 übergebenen Vermögensgegenstände einen gegenständlich
beschränkten Pflichtteilsverzicht und Pflichtteilsergänzungsverzicht für die an S übertragenen
Vermögensgegenstände erklärt. Sie sollte hierfür eine später zu zahlende Abfindung in Form eines
Gleichstellungsgeldes erhalten. Diese Abfindung war im Zeitpunkt des Abschlusses des Übergabevertrags vom
07.07.2014 weder der Höhe nach bestimmt noch gezahlt worden.


5


Nach § 20 Abs. 2 des Übergabevertrags vom 07.07.2014 verpflichtete sich S, an V und M als Gegenleistung für das
im Jahr 2002 und nunmehr übertragene Vermögen ein Gleichstellungsgeld in Höhe von … € zu zahlen. Von dem
Abfindungsbetrag sollten 20 % auf die Übertragungen aus dem Jahr 2002 und 80 % auf die Übertragungen nach
dem Übergabevertrag vom 07.07.2014 entfallen.


6
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Das Gleichstellungsgeld war in zwei Raten fällig (Teilbetrag 1 in Höhe von … € am 30.12.2014 und Teilbetrag 2 in
Höhe von … € am 30.12.2015). Die Beträge waren auf ein von der Klägerin zu benennendes Bankkonto zu zahlen.
Auf eine Wertsicherung und dingliche Besicherung des Anspruchs wurde ausdrücklich verzichtet (§ 20 Abs. 2 des
Übergabevertrags).


7


Die Klägerin verzichtete für sich und ihre Abkömmlinge gegenüber V und M aufschiebend und auflösend bedingt
sowie gegenständlich beschränkt für die Übertragungsgegenstände des Übergabevertrags auf ihre Pflichtteils- und
Pflichtteilsergänzungsrechte am jeweiligen Nachlass von V und M (§ 20 Abs. 3 des Übergabevertrags).


8


V und M traten ihre Forderung auf Zahlung des Gleichstellungsgeldes gegen S mit sofortiger Wirkung an die
Klägerin ab, ohne für deren Erfüllung einzustehen. S hatte die geschuldeten Zahlungen auf ein von der Klägerin zu
benennendes Konto zu leisten (§ 20 Abs. 2 des Übergabevertrags). Die Klägerin erklärte weiterhin, dass mit
vollständiger Zahlung der Teilbeträge aus der abgetretenen Forderung auch ihre Ansprüche aufgrund der
notariellen Urkunde erledigt seien, die den Übertragungen im Jahr 2002 zugrunde gelegen hatten (§ 20 Abs. 3 des
Übergabevertrags).


9


S zahlte die beiden Raten zu den vereinbarten Fälligkeitsterminen an die Klägerin.10


In der Einkommensteuererklärung für das Streitjahr gab die Klägerin im Zusammenhang mit dem Erhalt der zweiten
Teilzahlung keine Einkünfte an. Im Einkommensteuerbescheid für das Streitjahr vom 19.07.2017 wurde die
Teilzahlung dementsprechend nicht berücksichtigt. Der Bescheid wurde bestandskräftig. Er stand nicht unter dem
Vorbehalt der Nachprüfung gemäß § 164 der Abgabenordnung (AO).


11


Nachdem der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) Kenntnis vom Übergabevertrag vom 07.07.2014
erlangt hatte, änderte er die Einkommensteuerfestsetzung für das Streitjahr mit Bescheid vom 05.12.2018 gemäß
§ 173 Abs. 1 Nr. 1 AO. Das FA vertrat die Auffassung, dass die zweite Teilzahlung des Gleichstellungsgeldes gemäß
§ 12 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes (BewG) abzuzinsen und in einen Tilgungs- und Zinsanteil aufzuteilen sei. In
Höhe der Differenz zwischen dem Tilgungsanteil und dem Nennbetrag der Teilzahlung habe die Klägerin aus der
abgetretenen Forderung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 7 des Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr
anzuwendenden Fassung (EStG) steuerpflichtige Kapitalerträge erzielt. Den Zinsanteil für die im Streitjahr
vereinnahmte zweite Rate setzte das FA in Höhe von … € an. Zudem behandelte es den Zinsanteil nicht als dem
gesonderten Tarif gemäß § 32d Abs. 1 EStG unterliegende Kapitalerträge, sondern als tariflich zu besteuernde
Kapitalerträge der Klägerin. Die Anwendung des gesonderten Tarifs sei gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. a
EStG ausgeschlossen, da S als der Klägerin nahestehende Person den Zinsanteil als Sonderbetriebsausgabe
abziehen könne.


12


Der Einspruch der Kläger hatte keinen Erfolg.13


Das Finanzgericht (FG) gab der Klage teilweise statt. Die Klägerin habe aus der von V und M an sie unentgeltlich
abgetretenen Forderung steuerbare Kapitalerträge gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG in Gestalt des Zinsanteils erzielt.
Die Voraussetzungen für einen Ausschluss der Kapitalerträge aus dem gesonderten Tarif gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 1
Satz 1 Buchst. a EStG seien mangels eines Nahestehens im Sinne der Vorschrift aber nicht gegeben. Die
Begründung des FG ist in Entscheidungen der Finanzgerichte 2023, 829 wiedergegeben.


14


Während des Revisionsverfahrens hat das FA am 14.03.2023 einen geänderten Einkommensteuerbescheid für das
Streitjahr erlassen. In diesem Bescheid hat es die Kapitalerträge aus dem Zinsanteil bei der Klägerin den dem
gesonderten Tarif unterliegenden Kapitalerträgen im Sinne des § 32d Abs. 1 EStG zugeordnet. Die Beteiligten haben
in der mündlichen Verhandlung erklärt, dass aufgrund des Änderungsbescheids weder zu der noch streitigen Frage
der Steuerbarkeit des Zinsanteils noch anderweitig neue Streitpunkte in das Verfahren eingeführt worden seien.


15


Mit der Revision rügen die Kläger die Verletzung materiellen Bundesrechts. Die Vereinnahmung der Abfindung für
den gegenständlich beschränkten Pflichtteilsverzicht und den Verzicht auf Pflichtteilsergänzungsansprüche sei
nicht einkommensteuerbar.


16


Die Kläger beantragen,
das Urteil des Hessischen FG vom 20.12.2022 - 5 K 1615/20, die Einspruchsentscheidung vom 20.11.2020 und die
Einkommensteuerbescheide für 2015 vom 14.03.2023 und vom 05.12.2018 ersatzlos aufzuheben.


17


Das FA beantragt,
die Klage abzuweisen.


18
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Entscheidungsgründe


II.


Das FG habe zutreffend entschieden, dass die Klägerin den in der an sie abgetretenen Forderung von V und M
gegen S enthaltenen Zinsanteil versteuern müsse.


19


Die Revision ist begründet.20


Das Urteil des FG ist aus verfahrensrechtlichen Gründen gemäß § 127 der Finanzgerichtsordnung (FGO) aufzuheben
(s. II.1.). Der Senat entscheidet über die Klage und gibt ihr statt (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 FGO). Der angefochtene
Bescheid vom 14.03.2023 ist ebenso wie der vorhergehende Bescheid vom 05.12.2018 in Gestalt der
Einspruchsentscheidung vom 20.11.2020 rechtswidrig und verletzt die Kläger in ihren Rechten (§ 100 Abs. 1 Satz 1
FGO), soweit darin Kapitalerträge der Klägerin in Höhe von … € der Besteuerung unterworfen worden sind. Es
handelt sich um nicht einkommensteuerbare Einnahmen der Klägerin (s. II.2.). Der Senat gibt der Klage statt (s. II.3.).


21


1. Das Urteil des FG ist bereits aus verfahrensrechtlichen Gründen aufzuheben. Das FG hat über die Änderung des
nicht mehr existenten Einkommensteuerbescheids für das Streitjahr vom 05.12.2018 entschieden. Dieser wurde
während des Revisionsverfahrens durch den am 14.03.2023 bekanntgegebenen Einkommensteuerbescheid ersetzt,
der zum Gegenstand des Verfahrens (§ 121 Satz 1 i.V.m. § 68 FGO) geworden ist (vgl. Urteile des Bundesfinanzhofs
‑‑BFH‑‑ vom 28.06.2017 - VIII R 46/14, BFH/NV 2018, 199, Rz 8, m.w.N.; vom 07.11.2023 - VIII R 11/21, BFH/NV
2024, 522, Rz 18). Für die noch streitige Frage zur Steuerbarkeit der Einnahmen sind ‑‑wie von den Beteiligten in
der mündlichen Verhandlung erklärt worden ist‑‑ keine Änderungen eingetreten. Der Senat sieht wegen der
Spruchreife der Sache von einer Zurückverweisung nach § 127 FGO ab (vgl. BFH-Urteil vom 28.05.2015 - IV R 27/12,
BFHE 249, 544, BStBl II 2015, 837, Rz 18, m.w.N.). Er entscheidet gemäß § 121 Satz 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 FGO auf
der Grundlage der bestehen bleibenden Feststellungen des FG selbst über die Klage.


22


2. Der Einkommensteuerbescheid vom 14.03.2023 ist rechtswidrig und verletzt die Kläger in ihren Rechten (§ 100
Abs. 1 Satz 1 FGO). Die Abfindungszahlung für den lebzeitigen Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsverzicht der
Klägerin ist nicht einkommensteuerbar.


23


a) Verzichtet ein Abkömmling gegenüber seinen Eltern auf künftige Pflichtteilsansprüche und erhält er dafür im
Gegenzug von den Eltern wiederkehrende Zahlungen, so liegt darin kein entgeltlicher Leistungsaustausch und
keine Kapitalüberlassung des Kindes an die Eltern, so dass die wiederkehrenden Zahlungen weder ganz noch
teilweise mit einem Zins- oder Ertragsanteil der Einkommensbesteuerung unterliegen (vgl. BFH-Urteil vom
09.02.2010 - VIII R 43/06, BFHE 229, 104, BStBl II 2010, 818). Dies beruht darauf, dass es sich nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) schon bürgerlich-rechtlich um einen unentgeltlichen Vorgang
handelt (vgl. BGH-Urteile vom 08.07.1985 - II ZR 150/84, Neue Juristische Wochenschrift ‑‑NJW‑‑ 1986, 127, unter
II.2.; vom 28.02.1991 - IX ZR 74/90, BGHZ 113, 393; vom 03.12.2008 - IV ZR 58/07, NJW 2009, 1143, unter II.3.b).
Der potenzielle zukünftige Erbe verzichtet lediglich auf eine Erwerbschance. Steuerrechtlich ist ein vor dem Erbfall
erklärter Erb- oder Pflichtteilsverzicht ebenso ein unentgeltlicher Vorgang, bei dem die wiederkehrenden
Zahlungen dem potenziellen Erben außerhalb eines Leistungsaustausches zugewendet werden (BFH-Urteil vom
09.02.2010 - VIII R 43/06, BFHE 229, 104, BStBl II 2010, 818, Rz 10, 15; ebenso BFH-Urteil vom 20.11.2012 -
VIII R 57/10, BFHE 239, 422, BStBl II 2014, 56, Rz 20, 22 im Zusammenhang mit der Gleichstellung eines anderen
potenziellen Erben). Diese Grundsätze sind auch heranzuziehen, wenn die Abfindung für den lebzeitigen
Pflichtteilsverzicht in Raten zu leisten ist. Dies gilt ungeachtet der Regelung in § 12 Abs. 3 BewG auch für zu einem
bestimmten Zeitpunkt fällige Teilzahlungen (Raten), deren Laufzeit jeweils mehr als ein Jahr beträgt. Abfindungen
für einen lebzeitigen Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsverzicht sind ‑‑auch wenn sie in Raten geleistet
werden‑‑ kein erzieltes Einkommen im Sinne des § 2 Abs. 1 EStG, da sie der Auszahlung eines durch einen Erbgang
erworbenen Vermögensrechtes (Erb- oder Pflichtteil, Vermächtnis) gleichzustellen sind (BFH-Urteil vom
20.10.1999 - X R 132/95, BFHE 190, 178, BStBl II 2000, 82, unter II.3. und II.3.b mit Verweis auf BFH-Urteil vom
26.11.1992 - X R 187/87, BFHE 170, 98, BStBl II 1993, 298, unter II.2.c).


24


b) Anders hat der Senat entschieden, wenn der potenzielle Erblasser und der Verzichtende vereinbaren, dass eine
für einen lebzeitigen Pflichtteilsverzicht eingeräumte Abfindung als erfüllt gilt und der Verzichtende dem
potenziellen Erblasser in derselben Höhe fortan ein verzinsliches Darlehen gewährt, aus dem er Tilgungs- und
Zinszahlungen erhält (BFH-Urteil vom 06.08.2019 - VIII R 22/17, BFHE 266, 152, BStBl II 2020, 92, Rz 17, 18).


25
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Abfindungszahlungen können nach der Rechtsprechung des Senats auch dann steuerbar sein, wenn der Erbfall
bereits eingetreten ist und ein Pflichtteilsberechtigter vom Erben unter Anrechnung auf seinen Pflichtteil
wiederkehrende Leistungen oder eine Einmalzahlung erhält (vgl. BFH-Urteile vom 09.02.2010 - VIII R 43/06, BFHE
229, 104, BStBl II 2010, 818, Rz 18; vom 20.11.2012 - VIII R 57/10, BFHE 239, 422, BStBl II 2014, 56, Rz 20). So
liegt der Streitfall jedoch nicht.


c) Danach ist die Abfindung der Klägerin nicht einkommensteuerbar.26


aa) Die aufgrund des Übergabevertrags von S gegenüber V und M geschuldete Zahlung des Gleichstellungsgeldes
begründete wie bei einem Vertrag zugunsten Dritter (§ 328, § 330 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ‑‑BGB‑‑) im
sogenannten Deckungsverhältnis zwischen diesen ein voll- oder teilentgeltliches Veräußerungs- und
Anschaffungsgeschäft für das übergebene Betriebsvermögen in Gestalt der Anteile an der D-GbR, D-GmbH und des
weiteren Miteigentumsanteils am Grundstück (Beschluss des Großen Senats des BFH vom 05.07.1990 - GrS 4-6/89,
BFHE 161, 317, BStBl II 1990, 847, unter C.I.2 und C.II.2.d [Rz 55, 79, 80]; Schreiben des Bundesministeriums der
Finanzen vom 13.01.1993, BStBl I 1993, 80, Tz. 7, 23, 24, 31).


27


bb) Maßgebend für die Beurteilung der Steuerbarkeit der Abfindungszahlung der Klägerin ist jedoch allein das
Valutaverhältnis zwischen V und M und der Klägerin. Steuerrechtlich und bei wirtschaftlicher Betrachtung macht es
keinen Unterschied, ob S den V und M geschuldeten Geldbetrag zunächst an diese zahlt und V und M den
erhaltenen Geldbetrag dann an die Klägerin für den Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsverzicht weiterleiten
oder ob S den V und M geschuldeten Geldbetrag unter Vermeidung dieses Umweges direkt an die Klägerin leistet.
In beiden Durchführungswegen beruht die Verpflichtung zur Leistung eines Gleichstellungsgeldes auf dem
Deckungsverhältnis und die Gewährung der Abfindung für den Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsverzicht nur
auf dem Valutaverhältnis (vgl. Beschluss des Großen Senats des BFH vom 05.07.1990 - GrS 4-6/89, BFHE 161, 317,
BStBl II 1990, 847, C.II.2.d [Rz 79, 80]). Für die steuerrechtliche Behandlung der Zahlungen sind diese
Veranlassungszusammenhänge zu trennen.


28


cc) Im Valutaverhältnis wird der Klägerin die Abfindung von V und M zivil- und steuerrechtlich auf erbrechtlicher
Grundlage für den erklärten Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsverzicht zugewendet. Zwar wird die Abfindung
technisch durch die Forderungsabtretung der im Deckungsverhältnis begründeten Forderung von V und M gegen S
durch die Zahlungen des S an die Klägerin bewirkt. Aufgrund der Abtretung ist die Klägerin jedoch nicht statt V und
M zur Beteiligten des Deckungsverhältnisses geworden. Sie zieht auch nicht deren Forderung gegen S ein. Vielmehr
erhält sie die ratenweise zu erfüllende Abfindung nur für ihren Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsverzicht. Die
Abfindung begründet für sie, wie unter II.2.a ausgeführt, kein erzieltes Einkommen.


29


dd) Die der Klägerin für den Pflichtteilsverzicht gewährte Abfindung unterliegt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 5 des
Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes auch der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Diese Vorschrift erfasst neben
der Abfindung für einen Erbverzicht auch Abfindungen vom potenziellen Erblasser an den potenziellen Erben für
den Verzicht auf einen künftigen Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsanspruch gemäß § 2346 Abs. 2 BGB (BFH-
Urteile vom 25.05.1977 - II R 136/73, BFHE 122, 543, BStBl II 1977, 733 [Rz 12]; vom 25.01.2001 - II R 22/98, BFHE
194, 440, BStBl II 2001, 456, unter II.2.b, d [Rz 12, 14]; vom 16.05.2013 - II R 21/11, BFHE 241, 390, BStBl II 2013,
922, unter II.1.b [Rz 10 bis12]; vom 10.05.2017 - II R 25/15, BFHE 258, 81, BStBl II 2018, 201, Rz 10 bis 16; aus dem
zustimmenden Schrifttum unter anderem Wachter, Der Betrieb 2017, 2500 (2504 bis 2508); Esskandari in
von Oertzen/Loose/Stalleiken, Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, 3. Aufl., § 7 Rz 280, 297, 298, 305, 306,
307; Curdt in Kapp/Ebeling, § 7 ErbStG Rz 112, 117.1, 122; Götz in Wilms/Jochum, ErbStG, § 7 Rz 238, 242; Gebel in
Troll/Gebel/Jülicher/Gottschalk, ErbStG, § 7 Rz 316, 321). An der Einkommensteuerbarkeit der Abfindungszahlung
fehlt es auch dann, wenn die Bemessungsgrundlage des erbschaftsteuerlichen Erwerbs nach Maßgabe der
Regelungen in § 12 Abs. 1 und 3 BewG nicht den vollen Abfindungsbetrag umfassen sollte (vgl. BFH-Urteil vom
20.10.1999 - X R 132/95, BFHE 190, 178, BStBl II 2000, 82, unter II.3.b bb).


30


d) Aufgrund der unter II.2.a dargelegten Grundsätze scheidet auch eine Besteuerung der Abfindung gemäß § 22
Nr. 3 EStG aus. § 22 Nr. 3 EStG setzt das Ergebnis einer Erwerbstätigkeit und die allgemeinen Merkmale des
Erzielens von Einkünften nach § 2 Abs. 1 EStG voraus (BFH-Urteil vom 06.09.2016 - IX R 44/14, BFHE 255, 148,
BStBl II 2018, 323, Rz 38). Daran fehlt es hier.


31


3. Der Klage ist stattzugeben. Der Einkommensteuerbescheid vom 14.03.2023 ist aufzuheben. Hierdurch lebt der
ebenfalls rechtswidrige vorhergehende Einkommensteuerbescheid vom 05.12.2018 in Gestalt der
Einspruchsentscheidung vom 20.11.2020 nicht wieder auf. Der Senat hebt auch diesen Bescheid und die
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Einspruchsentscheidung zur Klarstellung wie beantragt ersatzlos auf. Der Einkommensteuerbescheid für das
Streitjahr vom 19.07.2017 tritt wieder in Kraft.


4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.33
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